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Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes (BR-Drs. 208/24)
– § 25a VwVfG –

214.11.2024

(1) Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger eines Vorhabens, das nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer 
größeren Zahl von Dritten haben kann, die von dem Vorhaben betroffene Öffentlichkeit bei der Planung bereits frühzeitig vor 
Stellung des Antrags unterrichtet (frühe Öffentlichkeitsbeteiligung). Satz 1 gilt nicht, soweit die betroffene Öffentlichkeit bereits nach 
anderen Rechtsvorschriften vor der Antragstellung zu beteiligen ist. Beteiligungsrechte nach anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt.

(2) Der Vorhabenträger soll die betroffene Öffentlichkeit über die Ziele des Vorhabens, die Mittel, es zu verwirklichen, und die 
voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens unterrichten und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung geben.

(3) Der Vorhabenträger soll Inhalt und abschließendes Ergebnis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung

 1. in einem verkehrsüblichen elektronischen Format unverzüglich, spätestens mit der
  Antragstellung, an die Behörde übermitteln und

 2. der betroffenen Öffentlichkeit mitteilen.

 Für die Übermittlung nach Nummer 1 soll zudem ein maschinenlesbares Format verwendet werden, wenn auf Seiten des 
Vorhabenträgers und der Behörde die technischen Voraussetzungen vorliegen und kein unverhältnismäßig hoher Aufwand entsteht.

TMUEN hat mit Erlass vom 31.8.2023 eine entsprechende Regelung vorweggenommen



Änderung des Immissionsschutzrechts durch den Bund

314.11.2024
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Änderung des § 10 Abs. 1 BImSchG 
– Elektronische Antragstellung –

414.11.2024

Das Genehmigungsverfahren setzt einen schriftlichen oder elektronischen Antrag voraus. Dem Antrag 
sind die zur Prüfung nach § 6 erforderlichen Zeichnungen, Erläuterungen und sonstigen Unterlagen 
beizufügen. Reichen die Unterlagen für die Prüfung nicht aus, so hat sie der Antragsteller auf 
Verlangen der zuständigen Behörde innerhalb einer angemessenen Frist zu ergänzen. Erfolgt die 
Antragstellung schriftlich, kann die zuständige Behörde einen elektronischen Antrag verlangen und 
bezüglich des elektronischen Formats Vorgaben machen. Hat die zuständige Behörde einen Zugang 
für die elektronische Antragstellung eröffnet, so ist ausschließlich dieser für die elektronische 
Antragstellung zu nutzen. Erfolgt die Antragstellung elektronisch, kann die zuständige Behörde 
verlangen, dass die dem Antrag beizufügenden Unterlagen in Papierform übermittelt werden, soweit 
eine Bearbeitung anders nicht möglich ist.



Änderung des § 10 Abs. 3 BImSchG
 – Auslegung und Bekanntmachung –

514.11.2024

Sind die Unterlagen des Antragstellers vollständig, so hat die zuständige Behörde das Vorhaben in ihrem amtlichen 
Veröffentlichungsblatt und auf ihrer Internetseite öffentlich bekannt zu machen. Der Antrag und die vom Antragsteller vorgelegten 
Unterlagen, mit Ausnahme der Unterlagen nach Absatz 2 Satz 1, sowie die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die 
der Behörde im Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, sind nach der Bekanntmachung einen Monat zur Einsicht auszulegen. Die 
Auslegung ist dadurch zu bewirken, dass die Dokumente auf einer Internetseite der zuständigen Behörde zugänglich gemacht werden. 
Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Der Antragsteller kann 
der Veröffentlichung im Internet widersprechen, soweit er die Gefährdung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen oder wichtiger 
Sicherheitsbelange befürchtet; in diesem Fall muss die Behörde eine andere Form der Veröffentlichung wählen. Die Behörde kann 
verlangen, dass die Dokumente, die für die Auslegung einzureichen sind, in einem verkehrsüblichen elektronischen Format 
eingereicht werden. Weitere Informationen, die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens von Bedeutung sein können 
und die der zuständigen Behörde erst nach Beginn der Auslegung vorliegen, sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen über den 
Zugang zu Umweltinformationen zugänglich zu machen. Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit 
gegenüber der zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch Einwendungen erheben; bei Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie gilt eine Frist von einem Monat. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, sind auf den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten zu verweisen.



Änderung des § 10 Abs. 6 BImSchG
 – Digitalisierung Erörterungstermin –

614.11.2024

Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die Genehmigungsbehörde die rechtzeitig gegen das Vorhaben 
erhobenen Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtern. Der Erörterungstermin kann auch in Form einer Onlinekonsultation oder durch eine Video- 
oder Telefonkonferenz erfolgen. Bei einer Onlinekonsultation ist dem Antragsteller und denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, innerhalb einer vorher bekannt zu machenden Frist Gelegenheit zu 
geben, sich schriftlich oder elektronisch zu äußern. Die Frist soll mindestens eine Woche betragen. 
Werden für die Onlinekonsultation Informationen zur Verfügung gestellt, so gilt Absatz 2 
entsprechend.



Überblick Digitalisierung
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Änderung des § 10 Abs. 5 BImSchG

814.11.2024

Die für die Erteilung der Genehmigung zuständige Behörde (Genehmigungsbehörde) holt die Stellungnahmen der Behörden ein, deren 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird. Eingegangene Stellungnahmen der zu beteiligenden Behörden hat die 
Genehmigungsbehörde unverzüglich an den Antragsteller weiterzuleiten. Hat eine zu beteiligende Behörde bei einem Verfahren zur 
Genehmigung einer Anlage innerhalb einer Frist von einem Monat keine Stellungnahme abgegeben, so ist davon auszugehen, dass die zu 
beteiligende Behörde sich nicht äußern will, soweit die zu beteiligende Behörde nicht in schriftlicher Form um eine einmalige Verlängerung 
um bis zu einem Monat bittet; die Möglichkeit zur Verlängerung gilt nicht für Verfahren zur Genehmigung einer Anlage zur Nutzung 
erneuerbarer Energien oder einer Anlage zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Die zuständige Behörde hat die 
Entscheidung im Falle des Satzes 3 bei einem Verfahren zur Genehmigung einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Energien oder einer Anlage 
zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien auf Antrag auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt 
des Fristablaufs der Behördenbeteiligung zu treffen. Anstelle der Stellungnahme der zu beteiligenden Behörde kann die Behörde entweder zu 
Lasten der zu beteiligenden Behörde zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen ein Sachverständigengutachten einholen oder selbst 
Stellung nehmen. Beides hat auf der Grundlage der geltenden Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Fristablaufs der Behördenbeteiligung 
zu erfolgen; dies gilt nicht für militärische Belange. Ist von vorneherein davon auszugehen, dass eine beteiligte Behörde innerhalb der Frist 
nach Satz 3 nicht in der Lage ist, zu entscheidungserheblichen Aspekten des Antrags Stellung zu nehmen, kann die Genehmigungsbehörde 
bereits vor Ablauf der Frist ein Sachverständigengutachten nach Satz 5 einholen. Die zuständige Behörde informiert ihre Aufsichtsbehörde 
über jede Überschreitung von Fristen. Beabsichtigt eine beteiligte Behörde eine gesetzlich erforderliche Zustimmung nicht zu erteilen, hat die 
beteiligte Behörde vor Abgabe ihrer Entscheidung dem Antragsteller innerhalb einer von der Behörde festzusetzenden Frist die Möglichkeit 
zur Stellungnahme zu geben. In diesem Fall findet § 20 Absatz 1 Satz 2 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes keine Anwendung. Soweit für das Vorhaben selbst oder für weitere damit unmittelbar in einem räumlichen oder 
betrieblichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die Auswirkungen auf die Umwelt haben können und die für die Genehmigung Bedeutung 
haben, eine Zulassung nach anderen Gesetzen vorgeschrieben ist, hat die Genehmigungsbehörde eine vollständige Koordinierung der 
Zulassungsverfahren sowie der Inhalts- und Nebenbestimmungen sicherzustellen.



Systematik § 10 Abs. 5 BImSchG

914.11.2024

§ 10 Abs. 5 BImSchG§ 10 Abs. 5 BImSchG
Weiterleitung 

Stellungnahmen an 
Antragsteller

Weiterleitung 
Stellungnahmen an 

Antragsteller

Einmalige Verlängerung 
der Stellungnahmefrist 

bis zu einem Monat 

Einmalige Verlängerung 
der Stellungnahmefrist 

bis zu einem Monat 

auf schriftliche Bitte 
der Fachbehörde

auf schriftliche Bitte 
der Fachbehörde

Ausnahmen:
EE-Anlagen
H-Anlagen

Ausnahmen:
EE-Anlagen
H-Anlagen

Nichteinhaltung der 
Stellungnahmefrist 
durch Fachbehörde

Nichteinhaltung der 
Stellungnahmefrist 
durch Fachbehörde

Einholung eines 
Gutachtens zu Lasten 

der Fachbehörde

Einholung eines 
Gutachtens zu Lasten 

der Fachbehörde

Eigene Stellungnahme 
der 

Genehmigungsbehörde

Eigene Stellungnahme 
der 

Genehmigungsbehörde

Genehmigungsbehörde 
informiert ihre 

Aufsichtsbehörde über 
jede Fristüberschreitung

Genehmigungsbehörde 
informiert ihre 

Aufsichtsbehörde über 
jede Fristüberschreitung

Anhörung des 
Antragstellers im Falle 

einer ablehnenden 
fachlichen Stellungnahme

Anhörung des 
Antragstellers im Falle 

einer ablehnenden 
fachlichen Stellungnahme

oderoder



Prognostizierte Vollzugsprobleme des § 10 Abs. 5 BImSchG
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Projektmanager - § 2b der 9. BImSchV

1114.11.2024

(1) Die Genehmigungsbehörde soll in jeder Stufe des Verfahrens einen Dritten als Projektmanager, der als Verwaltungshelfer beschäftigt 
werden kann, auf Antrag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers und auf dessen Kosten mit der Vorbereitung und Durchführung von 
Verfahrensschritten beauftragen. Dies kann insbesondere folgende Verfahrensschritte umfassen: 

 1. Die Erstellung von Verfahrensleitplänen unter Bestimmung von Verfahrensabschnitten und Zwischenterminen 
 2. die Fristenkontrolle,
 3. die Koordinierung von erforderlichen Sachverständigengutachten, 
 4. das Qualitätsmanagement der Anträge und Unterlagen der Vorhabenträger, 
 5. die erste Auswertung der eingereichten Stellungnahmen, 
 6. die organisatorische Vorbereitung eines Erörterungstermins, 
 7. die Leitung des Erörterungstermins, 
 8. der Entwurf der Niederschrift nach § 19,  
 9. der Entwurf der Entscheidung nach § 20,
 10. die Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen nach § 7.

(2) Die Entscheidung nach § 20 trifft allein die Genehmigungsbehörde. 

(3) Stimmt der Träger des Vorhabens zu, kann die Genehmigungsbehörde bei der Beauftragung des Projektmanagers mit diesem vereinbaren, 
dass die Zahlungspflicht unmittelbar zwischen Vorhabenträger und Projektmanager entsteht und eine Abrechnung zwischen diesen erfolgt. Der 
Projektmanager ist verpflichtet, die Abrechnungsunterlagen ebenfalls der Genehmigungsbehörde zu übermitteln. Die Genehmigungsbehörde 
prüft, ob die vom Projektmanager abgerechneten Leistungen dem jeweiligen Auftrag entsprechen, und teilt dem Vorhabenträger das Ergebnis 
dieser Prüfung unverzüglich mit.



Änderung des § 7 der 9. BImSchV
 – Vollständigkeit der Unterlagen –

1214.11.2024

(1) Die Genehmigungsbehörde hat nach Eingang des Antrags und der Unterlagen unverzüglich, innerhalb eines Monats, zu prüfen, ob der 
Antrag den Anforderungen des § 3 und die Unterlagen den Anforderungen der §§ 4 bis 4e entsprechen. Die zuständige Behörde kann die 
Frist in begründeten Ausnahmefällen einmal um zwei Wochen verlängern. Sind der Antrag oder die Unterlagen nicht vollständig, so hat 
die Genehmigungsbehörde den Antragsteller unverzüglich aufzufordern, den Antrag oder die Unterlagen innerhalb einer angemessenen 
Frist zu ergänzen. Die Genehmigungsfrist nach § 10 Absatz 6a Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes beginnt mit Ablauf der Frist 
nach Satz 1 oder Satz 2 oder, sofern die Behörde nach Satz 3 den Antragsteller zur Ergänzung aufgefordert hat, mit Eingang der von der 
Behörde erstmalig nachgeforderten Unterlagen, an zu laufen. Teilprüfungen sind auch vor Vorlage der vollständigen Unterlagen 
vorzunehmen, soweit dies nach den bereits vorliegenden Unterlagen möglich ist. Die Behörde soll zulassen, dass Unterlagen, deren 
Einzelheiten für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit der Anlage als solcher nicht unmittelbar von Bedeutung sind, insbesondere den 
Bericht über den Ausgangszustand nach § 10 Absatz 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, bis zum Beginn der Errichtung oder der 
Inbetriebnahme der Anlage nachgereicht werden können. Dies gilt auch für die Bestätigung des Entsorgungsweges durch einen 
potenziellen Entsorger, soweit diese für die Genehmigungsfähigkeit nicht unmittelbar von Bedeutung ist.

(2) Sind die Unterlagen vollständig, hat die Genehmigungsbehörde den Antragsteller hierüber unter Angabe des Datums der Vollständigkeit 
und über die voraussichtlich zu beteiligenden Behörden und den geplanten zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens zu unterrichten. 
Unterlagen sind vollständig, wenn die Unterlagen in einer Weise prüffähig sind, dass sie sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des 
Vorhabens verhalten, und die Behörde in die Lage versetzen, den Antrag unter Berücksichtigung dieser Vorgaben näher zu prüfen. 
Fachliche Einwände und Nachfragen stehen der Vollständigkeit nicht entgegen, sofern die betreffende Unterlage eine fachliche Prüfung 
überhaupt ermöglicht. Das Vollständigkeitsdatum ist der Tag, an dem die letzte Unterlage schriftlich oder elektronisch bei der Behörde 
eingegangen ist, die für das Erreichen der Vollständigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 erforderlich ist. 



Änderung des Immissionsschutzrechts durch den Bund
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Änderung des § 8a Abs. 1 BImSchG
 – Wegfall der Prognoseentscheidung –

1414.11.2024

In einem Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung soll die Genehmigungsbehörde auf Antrag vorläufig zulassen, dass bereits vor Erteilung 
der Genehmigung mit der Errichtung einschließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit der Anlage erforderlich sind, 
begonnen wird, wenn

 1. mit einer Entscheidung zugunsten des Antragstellers gerechnet werden kann,
 2. ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Antragstellers an dem vorzeitigen Beginn besteht und
 3. der Antragsteller sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch die Errichtung der Anlage verursachten Schäden zu ersetzen 

 und, wenn das Vorhaben nicht genehmigt wird, den früheren Zustand wiederherzustellen.

Satz 1 Nummer 1 findet auf Antrag des Antragstellers keine Anwendung in Verfahren zur Erteilung

 1. einer Genehmigung für eine Anlage auf einem bereits bestehenden Standort
 2. einer Änderungsgenehmigung.

In den Fällen des Satzes 2 dürfen die für die beantragten vorläufigen Maßnahmen relevanten Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften sowie sonstige für die beantragten vorläufigen Maßnahmen relevante öffentlich-rechtliche Vor-
schriften und Belange des Arbeitsschutzes der vorzeitigen Zulassung nicht entgegenstehen. 



Systematik § 8a Abs. 1 BImSchG
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Ergänzung durch § 9 Abs. 1a BImSchG
 – Vorbescheid bei Windenergieanlagen –

1614.11.2024

Betrifft das Vorhaben eine Windenergieanlage und ist ein Antrag auf Genehmigung noch nicht 
gestellt, soll auf Antrag durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvoraussetzungen entschieden 
werden, sofern ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids besteht. Abweichend 
von § 29 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung findet eine vorläufige 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens für 
die Erteilung des Vorbescheides nicht statt.



Repowering - § 16b Abs. 1 - 3 BImSchG

1714.11.2024

(1) Wird eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien modernisiert (Repowering), sind im Rahmen eines 
Änderungsgenehmigungsverfahrens nur Anforderungen zu prüfen, soweit durch das Repowering im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand unter 
Berücksichtigung der auszutauschenden Anlage nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden, die für die Prüfung nach § 6 Absatz 1 erheblich sein 
können. Die zuständige Behörde beteiligt die Fachbehörde, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, entsprechend § 10 Absatz 5. 
Zustimmungserfordernisse nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. Auf Antrag des Vorhabenträgers ist abweichend von dieser 
Vorschrift das Genehmigungsverfahren nach § 10 oder das vereinfachte Verfahren nach § 19 durchzuführen.

(2) Das Repowering umfasst den vollständigen oder teilweisen Austausch von Anlagen oder Betriebssystemen und -geräten zum Austausch von Kapazität 
oder zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazität der Anlage, unabhängig vom Umfang der baulichen Größenunterschiede, der Leistungssteigerungen 
oder der Veränderungen der Anlagenanzahl im Verhältnis zur Bestandsanlage. Bei einem vollständigen Austausch der Anlage sind zusätzlich zu den in Absatz 
1 genannten Anforderungen folgende Anforderungen einzuhalten:

1. die neue Anlage wird innerhalb von 48 Monaten nach dem Rückbau der Bestandsanlage errichtet und
2. der Abstand zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage beträgt höchstens das Fünffache der Gesamthöhe der neuen Anlage.

Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag des Vorhabenträgers die Frist nach Nummer 1 aus wichtigem Grund verlängern, wenn hierdurch der Zweck des 
Gesetzes nicht gefährdet wird.

(3) Die Genehmigung einer Windenergieanlage im Rahmen eines Repowering nach Absatz 2 darf nicht versagt werden, wenn während und nach dem 
Repowering nicht alle Immissionswerte der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm eingehalten werden, wenn aber

1.    der Immissionsbeitrag der Windenergieanlagen nach dem Repowering absolut niedriger ist als der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten 
Windenergieanlage und

2. die Windenergieanlage dem Stand der Technik entspricht.
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(4) Absatz 1 gilt nicht für die Prüfung des Raumordnungs-, Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, der Belange des Arbeitsschutzes und des Rechts der Natura-2000-
Gebiete. § 45c des Bundesnaturschutzgesetzes ist anzuwenden.

(5) Auf einen Erörterungstermin soll verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt.

(6) § 19 findet auf Änderungsgenehmigungsverfahren im Sinne von Absatz 1 von bis zu 19 Windenergieanlagen Anwendung. § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen bleibt unberührt.

(7) Werden bei einer genehmigten Windenergieanlage vor der Errichtung Änderungen am Anlagentyp vorgenommen oder wird er gewechselt, müssen im Rahmen des 
Änderungsgenehmigungsverfahrens nur dann Anforderungen geprüft werden, soweit durch die Änderung des Anlagentyps im Verhältnis zur genehmigten Anlage 
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden und diese für die Prüfung nach § 6 erheblich sein können. Die Absätze 5 und 6 sind entsprechend anzuwenden. Wird 
der Standort der Anlage um nicht mehr als 8 Meter geändert, die Gesamthöhe um nicht mehr als 20 Meter erhöht und der Rotordurchlauf um nicht mehr als 8 Meter 
verringert, sind ausschließlich Anforderungen nach Absatz 8 nachzuweisen und zu prüfen.

(8) Wird die Leistung oder der Ertrag einer Windenergieanlage an Land ohne bauliche Veränderungen oder ohne den Austausch von Teilen und ohne eine Änderung 
der genehmigten Betriebszeiten erhöht, sind ausschließlich die Standsicherheit sowie die schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche und nachteilige 
Auswirkungen durch Turbulenzen zu prüfen. Die Absätze 5 und 6 sind entsprechend anzuwenden.

(9) In den Fällen von Absatz 7 Satz 3 und Absatz 8 gilt die Genehmigung nach Ablauf von sechs Wochen einschließlich der Nebenbestimmungen als antragsgemäß 
geändert, sofern die Behörde nicht zuvor über den Antrag entscheidet oder ein Antrag nach Absatz 5 gestellt wird. § 42a Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist entsprechend anzuwenden.

(10) Ist der Vorhabenträger der neuen Anlage im Falle des Absatz 2 Satz 2 mit dem Betreiber der Bestandsanlage nicht identisch, muss der Vorhabenträger der neuen 
Anlage der Genehmigungsbehörde bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag eine Erklärung des Betreibers der Bestandsanlage vorlegen, wonach dieser mit 
dem Repowering-Vorhaben einverstanden ist. Ein paralleler Betrieb einer Bestandsanlage und der sie ersetzenden neuen Anlage ist nicht zulässig.
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§ 16b BImSchG - Repowering§ 16b BImSchG - Repowering

Abs. 1: Legaldefinition 
und Prüfumfang 

Repowering

Abs. 1: Legaldefinition 
und Prüfumfang 

Repowering

Abs. 2: Klarstellung 
Repowering; weitere 
Prüfanforderungen

Abs. 2: Klarstellung 
Repowering; weitere 
Prüfanforderungen

Abs. 3: Anforderungen 
TA Lärm

Abs. 3: Anforderungen 
TA Lärm

Abs. 4: Ausnahmen 
vom verringerten 

Prüfumfang

Abs. 4: Ausnahmen 
vom verringerten 

Prüfumfang

Abs. 5: 
Erörterungstermin 

fakultativ

Abs. 5: 
Erörterungstermin 

fakultativ

Abs. 6: Anwendung 
§ 19 BImSchG

Abs. 6: Anwendung 
§ 19 BImSchG

Abs. 7: Änderung 
Anlagentyp

Abs. 7: Änderung 
Anlagentyp

Abs. 8: Prüfumfang bei 
„Updates“

Abs. 8: Prüfumfang bei 
„Updates“

Abs. 9: 
Genehmigungsfiktion

Abs. 9: 
Genehmigungsfiktion

Abs. 10: 
Betreiberwechsel

Abs. 10: 
Betreiberwechsel
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Maßgeblich: Verhältnis Ist-Zustand der 
Bestandsanlage – Anlage nach Repowering 

Maßgeblich: Verhältnis Ist-Zustand der 
Bestandsanlage – Anlage nach Repowering 

Prüfumfang:
nachteilige Auswirkungen, die 

für die Prüfung nach 
§ 6 Absatz 1 BImSchG 
erheblich sein können 

Prüfumfang:
nachteilige Auswirkungen, die 

für die Prüfung nach 
§ 6 Absatz 1 BImSchG 
erheblich sein können 

Vollständiger Austausch der 
Anlage

Vollständiger Austausch der 
Anlage

neue Anlage wird innerhalb von 48 
Monaten nach dem Rückbau der 

Bestandsanlage errichtet

neue Anlage wird innerhalb von 48 
Monaten nach dem Rückbau der 

Bestandsanlage errichtet

Teilweise Änderung der AnlageTeilweise Änderung der Anlage

Prüfumfang:
nachteilige Auswirkungen, die 

für die Prüfung nach 
§ 6 Absatz 1 BImSchG 
erheblich sein können 

Prüfumfang:
nachteilige Auswirkungen, die 

für die Prüfung nach 
§ 6 Absatz 1 BImSchG 
erheblich sein können 

Abstand zwischen Bestandsanlage 
und neuer Anlage beträgt 

höchstens das Fünffache der 
Gesamthöhe der neuen Anlage

Abstand zwischen Bestandsanlage 
und neuer Anlage beträgt 

höchstens das Fünffache der 
Gesamthöhe der neuen Anlage

Zusätzliche 
Anforderungen

Zusätzliche 
Anforderungen
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Änderung/Wechsel des AnlagentypsÄnderung/Wechsel des Anlagentyps

Prüfumfang:
nachteilige Auswirkungen, die 

für die Prüfung nach 
§ 6 Absatz 1 BImSchG 
erheblich sein können 

Prüfumfang:
nachteilige Auswirkungen, die 

für die Prüfung nach 
§ 6 Absatz 1 BImSchG 
erheblich sein können 

Änderung Standort, 
Gesamthöhe, Rotordurchlauf
(§ 16b Abs. 7 Satz 3 BImSchG)

Änderung Standort, 
Gesamthöhe, Rotordurchlauf
(§ 16b Abs. 7 Satz 3 BImSchG)

Vor Errichtung einer 
genehmigten 

Windenergieanlage

Vor Errichtung einer 
genehmigten 

Windenergieanlage

Prüfumfang:
ausschließlich Standsicherheit, 

schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche und nachteilige 
Auswirkungen durch Turbulenzen

Prüfumfang:
ausschließlich Standsicherheit, 

schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche und nachteilige 
Auswirkungen durch Turbulenzen

Maßgeblich: Verhältnis 
Änderung des Anlagentyps -  

Genehmigte Anlage   

Maßgeblich: Verhältnis 
Änderung des Anlagentyps -  

Genehmigte Anlage   
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Erhöhung der Leistung oder des Ertrags einer 
Windenergieanlage an Land

Erhöhung der Leistung oder des Ertrags einer 
Windenergieanlage an Land

Prüfumfang:
ausschließlich Standsicherheit, 

schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
und 

nachteilige Auswirkungen durch Turbulenzen

Prüfumfang:
ausschließlich Standsicherheit, 

schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
und 

nachteilige Auswirkungen durch Turbulenzen

Keine Änderung der 
genehmigten Betriebszeiten

Keine Änderung der 
genehmigten Betriebszeiten

Keine baulichen ÄnderungenKeine baulichen Änderungen Kein Austausch von TeilenKein Austausch von Teilenoderoder oderoder
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Genehmigung gilt nach Ablauf von sechs Wochen 
einschließlich der Nebenbestimmungen als 

antragsgemäß geändert

Genehmigung gilt nach Ablauf von sechs Wochen 
einschließlich der Nebenbestimmungen als 

antragsgemäß geändert

Keine baulichen Änderungen;
Kein Austausch von Teilen;

Keine Änderung der 
genehmigten Betriebszeiten

Keine baulichen Änderungen;
Kein Austausch von Teilen;

Keine Änderung der 
genehmigten Betriebszeiten

Änderung Standort, 
Gesamthöhe, Rotordurchlauf
(§ 16b Abs. 7 Satz 3 BImSchG)

Änderung Standort, 
Gesamthöhe, Rotordurchlauf
(§ 16b Abs. 7 Satz 3 BImSchG)

Genehmigungsbehörde 
entscheidet bereits vorher 

über den Antrag

Genehmigungsbehörde 
entscheidet bereits vorher 

über den Antrag

Antragsteller beantragt 
Erörterungstermin

Antragsteller beantragt 
Erörterungstermin

oderoder

es sei dennes sei denn
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